8. DEZEMBER 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des KE/EStGB 92 hinsichtlich der Vorteile jeglicher Art für die Nutzung zu persönlichen Zwecken eines kostenlos zur Verfügung gestellten Fahrzeugs


(Belgisches Staatsblatt vom 26. Februar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN


8. DEZEMBER 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des KE/EStGB 92 hinsichtlich der Vorteile jeglicher Art für die Nutzung zu persönlichen Zwecken eines kostenlos zur Verfügung gestellten Fahrzeugs


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Einkommensteuergesetzbuches 1992, des Artikels 36 § 2 Absatz 5, ersetzt durch das Gesetz vom 8. Dezember 2020;

	Aufgrund des KE/EStGB 92, des Artikels 18 § 3 Punkt 9, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 3. April 2013 und zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 5. Februar 2024;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 6. November 2024;

	Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 28. November 2024;

	Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, des Artikels 3 § 1;

	Aufgrund der Dringlichkeit;

	In der Erwägung, dass:

	- in vorliegendem Erlass zur Bestimmung der Vorteile jeglicher Art für die Nutzung zu persönlichen Zwecken eines kostenlos zur Verfügung gestellten Fahrzeugs die CO2-Bezugsemission für 2025 festgelegt wird,

	- der Betrag der Vorteile für die Festlegung des darauf geschuldeten Berufssteuervorabzugs bestimmend ist,

	- die vorerwähnte CO2-Bezugsemission den Steuerpflichtigen schnellstmöglich zur Kenntnis gebracht werden muss,

	- vorliegender Erlass für die Rechtssicherheit des Steuerpflichtigen schnellstmöglich veröffentlicht werden muss,

	- vorliegender Erlass daher in aller Dringlichkeit ergehen muss;

	Auf Vorschlag des Ministers der Finanzen


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - In der Tabelle des Artikels 18 § 3 Punkt 9 des KE/EStGB 92, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 3. April 2013 und zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 5. Februar 2024, wird die Spalte "Kalenderjahr" durch "2025", die Spalte "Fahrzeuge mit Benzin-, LPG- oder Erdgasmotor" durch "71 g/km" und die Spalte "Fahrzeuge mit Dieselmotor" durch "59 g/km" ergänzt.


	Art. 2 - Vorliegender Erlass ist auf die ab dem 1. Januar 2025 zuerkannten Vorteile jeglicher Art anwendbar.


	Art. 3 - Der für Finanzen zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 8. Dezember 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

